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§ 23 Strassenwesen 

Anwänderbeiträge  gemäss Strassenreglement 

 

§ 24 Verkehr, Reklamen 

Erteilung von Reklamebewilligungen  SGS 481.12 Verordnung 

 über Reklamen 

 

1. Reklametafeln, Anschriften, Leuchtkasten ab 0,50 m2   Fr. 50.-- 

   + Bearbeitungsgebühr  

 

2. Für Augenscheine werden pro Fall verrechnet   Fr. 50.-- 

 

§ 25 Benützung öffentlicher Gebäude, Anlagen und Einrichtungen 

1. Gebühren für die Benützung öffentlicher Gebäude  

 

a) für Auswärtige 

 

MZH inkl. Küche und Bühne   Fr. 800.-- mit Konsumation 

    Fr. 500.-- ohne Konsumation 

MZH ohne Küche mit Bühne   Fr. 600.-- mit Konsumation 

    Fr. 300.-- ohne Konsumation 

ganzer Gemeindesaal mit kleiner Küche  Fr. 400.-- mit Konsumation 

(ohne grosse Küche)    Fr. 300.-- ohne Konsumation 

ganzer Gemeindesaal mit kleiner u. grosser Küche Fr. 600.-- mit Konsumation 

    Fr. 400.-- ohne Konsumation 

Aussen-Sportanlagen    Fr. 300.-- mit Konsumation 

    Fr. 200.-- ohne Konsumation 

 

b) für Einwohner (halber Tarif für Auswärtige) 

 

MZH inkl. Küche und Bühne   Fr. 400.-- mit Konsumation 

    Fr. 250.-- ohne Konsumation 

grosse Küche    Fr. 200.--  

MZH ohne Küche mit Bühne   Fr. 300.-- mit Konsumation 

    Fr. 150.-- ohne Konsumation 

ganzer Gemeindesaal mit kleiner Küche  Fr. 200.-- mit Konsumation 

(ohne grosse Küche)    Fr. 150.-- ohne Konsumation 

ganzer Gemeindesaal mit kleiner u. grosser Küche Fr. 300.-- mit Konsumation 

    Fr. 200.-- ohne Konsumation 

Musikzimmer    keine Vermietung 

 

Aussen-Sportanlagen    Fr. 150.-- mit Konsumation 

    Fr. 100.-- ohne Konsumation 

Sitzungszimmer Parterre MZG   gratis 

 

Bei zweitägigen Anlässen betragen die Gebühren 150 % des Tagesansatzes. 


